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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften
"RÜB III"

02 Zeichnerischer Teil
- Fassung zur Offenlage -
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PLANZEICHENLEGENDE

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches

Flurstücksgrenze, 
Flurstücksnummer (Bestand)333/2

FLÄCHEN FÜR DIE ABFALL- UND 
ABWASSERBESEITIGUNG EINSCHLIESSLICH 
DER RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG 
VON NIEDERSCHLAGSWASSER SOWIE FÜR 
ABLAGERUNGEN 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Fläche für Abwasserbeseitung 
mit der Zweckbestimmung RÜB 
(= Regenüberlaufbecken)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Dargestellte Gliederung des 
RÜB (nicht verbindlich)

FLÄCHEN ZUM ERHALT VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Flächen zum Erhalt von 
Sträuchern

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 BauGB)

Offenlage
Ortsübliche Bekanntmachung der Beteiligung 
der Öffentlichkeit 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung der Behörden (§ 4 BauGB)
Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gem.  § 4 Abs. 2 BauGB

Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Behandlung und Abwägung aller eingegangenen 
Stellungnahmen aus den Beteiligungen 
gem. § 1 Abs. 7 BauGB 

Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung und Inkrafttreten
Ortsübliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB

__.__.2020

__.__.2020

__.__.2020

__.__.2020 - __.__.2020

__.__.2020 - __.__.2020

__.__.2020

 __.__.2020

__.__.2020

VERFAHRENSVERMERKE

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. Ab 
diesem Zeitpunkt wird der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB zu 
jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Neuenbürg bereit gehalten und 
über seinen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Stadt Neuenbürg, den __.__.2020                     ______________________
      Horst  Martin

    Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen 
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates übereinstimmt und dass die 
für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten worden sind.

Stadt Neuenbürg, den __.__.2020                     ______________________
     Horst Martin

      Bürgermeister
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